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Telefax 0211 8891-4000 Karlsruhe, den 30.01.2026

Sehr geehrte N sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 27.01.2026 Az. 24.56.2025-0003298. Es befremdet mich, eine An-
hörung als Entwurf des Bescheids zu bekommen, das lässt mich an der Ernsthaftigkeit und Ergebnis-
offenheit der Anhörung zweifeln (s.a. Kallerhoff/Mayen in Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfah-
rensgesetz, 10. Aufl. 2022, VwVfG 8 28 Rn. 38).

Auch Ihre Feststellung „Diese Stellungnahmen wurden Ihnen zur Kenntnisnahme und Äußerung über-
sandt.“ befremdet mich, ich habe mit Email vom 23.10.2025 (S. 206 der ans Gericht übermittelten
Beiakte 001) nachgefragt, ob es sich dabei um eine Anhörung handelt oder nicht. Eine Anhörung be-
steht üblicherweise aus mindestens zwei Teilen: einer Sachverhaltsdarstellung und einer rechtliche
Würdigung (Kallerhoff/Mayen in Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 10. Aufl. 2022,
VwVfG 8 28 Rn. 39 und 41; Schneider in Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht - VwVfG, Werkstand: 7.
EL Mai 2025, 828 Rn. 46; EuGH vom 21.11.1991 — C-269/90, Rn. 23 ff. = NVwZ 1992, 358; Nöhmer An-
hörung im europ. VwVf, S. 241, 275).

Dem wurde keine Ihrer Mitteilungen gerecht und auch nicht die vorliegende Anhörung vom
27.01.2026. Bei mir entstand und besteht der Eindruck, Sie brauchen meine Unterstützung um den
Sachverhalt zu ermitteln und rechtlich einzuordnen. Das kann ich gerne tun, aber dann möchte ich
Ihnen eine Rechnung als Dienstleister schicken dürfen.

Für meine weitere Argumentation ist es wesentlich, dass das Beschwerdeverfahren nach meiner Auf-
fassung in einen Verwaltungsakt mit Doppelwirkung (Laubinger, „Der Verwaltungsakt mit Doppelwir-
kung”, Otto Schwarz Verlag & Co Göttingen 1967) bzw. mit Drittwirkung (Feuerstein, „Die Rechtsna-
tur des Verwaltungsaktes“, Mohr-Siebeck Verlag 2025, Kapitel 11: Der Verwaltungsakt mit Drittwir-
kung) mündet. Nach Laubinger wir dieser wirksam mit Bekanntgabe an den belasteten, nach Feuer-
stein wird er wirksam jeweils mit der Bekanntgabe an den Beteiligten, allerdings bindet die erste Be-
kanntgabe die Verwaltung an den darin ausgedrückten Willen.

Nur leider ist Ihren Briefen jeglicher Hinweis darauf, dass es sich überhaupt um einen Verwaltungsakt
handelt, insbesondere fehlt eine Kennzeichnung als z.B. Bescheid (837 Abs. 1 VWVfG NRW) und eine
für belastende Verwaltungsakte nach 837 Abs. 6 VWVfG NRW, für Beschwerdeabschlüsse aber auch
durch Art. 77 DSGVO vorgeschriebene Rechtsbehelfsbelehrung. Mit anderen Worten, ihre Schreiben
sind unwirksam und erfüllen damit weder meinen Anspruch aus Art. 77 DSGVO, noch den Durchset-
zungsauftrag an Sie aus Art. 57 Abs. 1 lit. a DSGVO haben. Auch ist ein Hinweis nach Art. 58 Abs. 1 lit.
d nicht das gebotene Instrument. Die DSGVO sieht für eine Beschwerde unterschiedliche
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Instrumente in Art. 58 Abs. 2 DSGVO vor, insbesondere lit. c und d. Dass deutsche Datenschutzauf-
sichten selten Strafen verhängen ist bekannt, dass Sie daher kaum ernstgenommen werden auch.

Ihre Bescheide sind abe r— bis auf die Ablehnung auch unbestimmt.

Lassen Sie mich zunächst die Beschwerden tabellarisch darstellen:

Datum Seite | Vermutete Entscheidung
Aus- Be- Mangel/Beschwer- Bei- | Stattgabe | Unklar/of- | Ablehnung
kunftsersu- | schwerde | deinhalt akte fen
chens
19.02.2025 | 03.03.2025 | formwidrige, unvoll- | 1 nicht form- | unver-

ständige, und unver- gerecht, ständlich?
ständliche Auskunft unvollstän-

dig
03.04.2025 | 12.05.2025 | Auskunf tsersuchen 25 verfr istet? | -- —

ignoriert (Punkt 3.
der Email)

09.07.2025 | 05.08.2025 | a) unvollständige 104 a) unvoll- | b) fehlende
Auskunft, ständig? Informatio-
b) fehlende Informa- nen bei ge-
t i onen  bei gemein- meinsamer
samer Verantwort- Verantwort-
lichkeit lichkeit?

16.10.2025 | 26.11.2025 | a) unvollständige 223 | -- unvollstän-
Auskunft, dig, unsi-
b) unsichere Kom- chere Kom-
munikation der Aus- munikation
kunft

Klar ist Ihr Entwurf eigentlich nur dahingehend, dass Sie die Beschwerde vom 26.11.2025 ablehnen —
zu Unrecht, dazu unten ausführlich. Zu den anderen Beschwerden schreiben Sie in Ihrem Entwurf
„Darüber hinaus hat meine Prüfung zu Ihren Beschwerden vom 03.03.2025, 12.05.2025 und
05.08.2025 ergeben, dass die DPD Ihre Auskunftsanträge vom 20.02.2025 und daran anschließend
die vom 03.04.2025 und 09.07.2025 nicht vollständig und zum Teil nicht formgerecht und verfristet
beauskunftet hat.“ Ich halte diese Zusammenfassung für zu unbestimmt. Während Form und Frist
noch einfach prüfbar sind, ist das bei unvollständig und unverständlich nicht zweifelsfrei möglich.

Konkret sind Sie nur zur „Unvollständigkeit der Auskünfte bezüglich des Nachsendeauftrages, der Er-
satzzustellung und Postwurfspezial ist die DPD laut ihrer Stellungnahme vom 01.09.2025 nicht als die
verantwortliche Stelle gemäß Art. 4 Nr. 7 DS-GVO anzusehen.“ Dass die Deutsche Post Direkt bei die-
sen Verarbeitungen wirklich nur Auftragsverarbeiter ist bezweifle ich sehr, ich darf hier um Wieder-
holungen zu vermeiden auf meine parallele Stellungnahme zur Anhörung vom 27.01.2026 in
21.40.2025-0008095 verweisen.

Durch Vergleich mit meinen zusammengefassten Beschwerdeinhalten in der Tabelle — die Sie aber
nicht in den Bescheid aufgenommen haben — kann ich eine Vermutung hinsichtlich den stattgegebe-
nen oder abgelehnten Beschwerdeanteilen aufstellen — aber es wäre Ihre Aufgabe, das konkret fest-
zustellen und beiden Beteiligten zu kommunizieren. Das haben Sie nicht getan, und damit auch mit
dem Inhalt gegen 837 Abs. 1 VWVfG NRW verstoßen. Da Sie manche Beschwerdeinhalte gar nicht
aufführen ist unklar, ob diese Beschwerdeinhalte noch nicht entscheidungsreif waren oder ob Sie die
unter den Tisch fallen lassen wollen.
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Die Konsequenz dieser Mängel des Verwaltungsakts ist, dass es die Beschwerdegegnerin überhaupt
nicht tangiert, denn der Verwaltungsakt entfaltet keine Wirkung. Genau das ist auch eingetreten, ich
habe am 10.01.2026 eine weitere Auskunft bei der Beschwerdegegnerin angefordert und diese
wurde erneut unvollständig beantwortet.

Bleibt noch die Ablehnung der Beschwerde vom 26.11.2025 (S. 223) zu kritisieren. Sie schreiben in
Ihrer ablehnenden Email vom 10.12.2025 (S. 231f) „Die DPD hat mitgeteilt, dass die Abstimmung mit
der Deutsche Post AG (DP AG) ohne Offenlegung personenbezogenen Daten erfolgt ist.“ Ich kann
dazu keine Stellungnahme der Beschwerdegegnerin und auch keinen Vermerk in der Akte finden, Sie
sind dieser Frage also nicht nachvollziehbar nachgegangen und haben damit wohl gegen 824 VwVfG
NRW verstoßen. Sollte ich etwas übersehen haben, bitte ich um eine Seitenangabe der Akte. Aber
auch dann bleibt der Hinweis auf das BGH Urteil vom 5. März 2024 - VI ZR 330/21:

„Gemäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO sind personenbezogene Daten alle Informationen, die sich
auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person ("betroffene Person”) be-
ziehen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist der Be-
griff weit zu verstehen. Er ist nicht auf sensible oder private Informationen beschränkt,
sondern umfasst potenziell alle Arten von Informationen sowohl! objektiver als auch sub-
jektiver Natur, unter der Voraussetzung, dass es sich um Informationen über die in Rede
stehende Person handelt. Die letztgenannte Voraussetzung ist erfüllt, wenn die Infor-
mation aufgrund ihres Inhalts, ihres Zwecks oder ihrer Auswirkungen mit einer be-
stimmten Person verknüpft ist (vgl. EuGH, Urteil vom 4. Mai 2023 - C-487/21, ...; Senats-
urteil vom 15. Juni 2021 - VI ZR 576/19, NJW 2021, 2726 Rn. 22 mwN).“
(BGH Urteil vom 5. März 2024 - VI ZR 330/21 Rn. 15, Hervorhebung durch den Kläger).

Es kommt also nicht darauf an, ob mein Name genannt wurde, sondern allein darauf, dass der Be-
schwerdeinhalt mit mir in Verbindung gebracht werden kann, was immer dann möglich ist, wenn
nicht eine Vielzahl gleichartiger Beschwerden vorliegt. Dazu schreiben Sie nichts.

Völlig verfehlt ist die Ablehnung, weil das Datum der Auskunft als Schlüssel für eine Verschlüsselung
denkbar ungeeignet ist. Schon eine Verwendung des Geburtsdatums hat der Landesbeauftragte für
Datenschutz Baden-Württemberg als unsicher eingestuft (Anlage S1), dabei hat das Geburtsdatum
einen Werteraum von ca. 50.000 verschiedenen Daten. Wenn man einen Aufbewahrungsfrist von
Auskünften von typisch drei Jahren annimmt, dann sind das weniger als 1.100 verschiedene Daten,
und der Schlüsselraum hat in etwa die Länge 10 Bit. Der Kläger hat ein Programm geschrieben, das
einfach alle Daten vom Datum der Auskunftsdatei rückwärts durchprobiert hat, und es hat für das %
Jahr nur 30s gebraucht. Ist das Intervall kürzer, geht es schneller, mit mehr als 2 Minuten ist nicht zu
rechnen. Und dabei war das Programm trivial und musste für jeden Test einen neuen Prozess anle-
gen, eine optimierte Version könnte ein Vielfaches schneller sein. Entsprechend schreibt der Landes-
beauftragte für Datenschutz Baden-Württemberg, man könne heute Millionen von Passwörtern in
wenigen Sekunden durchprobieren (Anlage S$1, S. 6 unten).

Zum Vergleich: Bei der Verschlüsselung mit AES nach Stand-der-Technik werden Schlüssel mit min-
destens 128 Bit verwendet, das ist etwa das 332.306.998.946.229.000.000.000.000.000.000.000 fa-
che von 10Bit und die Suche nach dem richtigen Schlüssel würde sehr, sehr viel länger dauern, bei
vergleichbarem Testprogramm ungefähr 1.263.620.803.658.940.000.000.000.000.000 Jahre.

Es ist also entgegen der Darstellung der Beklagten, die Sie sich zu eigen machen, völlig irrelevant ob
der Kläger Briefe mit oder ohne Datum veröffentlicht — durchprobieren ist trivial, und diese Art der
Verschlüsselung daher unbrauchbar. Tatsächlich hat Herr Giese in seiner Antwort auf meine
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Auskunftsanfrage vom 10.01.2026 ein falsches Datum eingesetzt — mein Programm hat weniger als
1s gebraucht, das verwendete Datum zu identifizieren (Anlagen S2 und S3).

Nur der Vollständigkeit halber: im Bescheid des LfDI BW ist die Rede von „ohne Transportverschlüs-
selung“ (Anlage S1 5.2 unten). Das ist wenig präzise, aber trifft es insofern auch im hier vorliegenden
Fall als der Emailserver der Beigeladenen keine Transportverschlüsselung erzwingt und auch kein
SMTP-DANE oder MTA-STS unterstützt (Anlage S4, Er läuterungen auf ht tps : / /b log . l inden-
berg.one/EmailSicherheitsTest. Ausführlich zum Stand-der-Technik z.B. Lindenberg „Sichere Kommu-
nikation per E-Mail“, DuD 2024, 726-732, abrufbar über https://blog.lindenberg.one/TopicEmailSi-
cherheit).

Im Ergebnis bleibt mir festzustellen, dass Ihr Verfahren massive Verfahrensmängel und Mängel hin-
sichtlich der Feststellung der Sach- und Rechtslage aufweist. Ich fordere Sie daher auf, Ihren Bescheid
vom 10.12.2025 — sofern man den überhaupt einen Bescheid nennen kann — an mich und an die Be-
schwerdegegnerin aufzuheben und das Beschwerdeverfahren entlang der oben aufgeworfenen Fra-
gestellungen fortzusetzen

Vielen Dank und viele Grüße






























